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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Bauherren-
Haftpflichtversicherung
– Fassung Juli 2012

1 Gegenstand des Versicherungsschutzes

1.1 Versichert ist – im Rahmen der Allgemeinen Versiche-

rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) 

und der folgenden Bedingungen – die gesetzliche Haft-

pflicht des Versicherungsnehmers aus seinen sich aus 

dem nachstehend beschriebenen Risiko ergebenden Ei-

genschaften, Rechtsverhältnissen und Tätigkeiten.

2 Versichertes Risiko

2.1 Versichert ist im Rahmen dieses Vertrages die gesetzli-

che Haftpflicht als Bauherr, sofern Planung, Bauleitung

und Bauausführung an einen Dritten vergeben sind (sie-

he jedoch Ziffer 3.1).

2.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Haus- und

Grundstücksbesitzer für das zu bebauende Grundstück 

und das zu errichtende Bauwerk.

2.3 Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbei-

ten, spätestens 2 Jahre nach Versicherungsbeginn.

2.4 Der Versicherungsnehmer hat nach Abschluss der Bau-

arbeiten dem Versicherer die endgültige Bausumme zur 

Beitragsberechnung aufzugeben.

3 Bauen in eigener Regie (sofern besonders verein-

bart, siehe Versicherungsschein)

3.1 Zusätzlich für das Bauen in eigener Regie (für das Ge-

samtbauvorhaben oder für Teile des Bauvorhabens) gilt:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Bauherr für 

die in eigener Regie durchgeführten Baumaßnahmen.

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 

sämtlicher mit den Bauarbeiten beschäftigten Personen,

die sie in Ausführung der Baueigenleistung verursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Perso-

nenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und 

Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsneh-

mers gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt.

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den be-

amtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder in-

folge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle 

zugefügt werden.

Sofern dies besonders vereinbart wurde (siehe Versi-

cherungsschein), besteht auch dann Versicherungs-

schutz, wenn die Planung und/oder Bauleitung für das 

Objekt vom Versicherungsnehmer selbst erbracht wird

(Schäden am Objekt bleiben ausgeschlossen).

3.2 Der Versicherungsnehmer hat nach Abschluss der Bau-

arbeiten zusätzlich zur endgültigen Bausumme dem 

Versicherer den Wert der eigenen sowie der in Nachbar-

schaftshilfe erbrachten Leistungen zur Beitragsberech-

nung aufzugeben

4 Deckungserweiterungen

4.1 Vermögensschäden

4.1.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzli-

che Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der 

Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die während der 

Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä-

den,

– durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 

Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) herge-

stellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten 

oder sonstige Leistungen;

– durch Emissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Er-

schütterungen);

– aus planender, beratender, bau- oder montageleiten-

der, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

– aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-, Kre-

dit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder 

ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zah-

lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie 

aus Untreue und Unterschlagung;

– aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und 

Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und 

Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbe-

werbsrechts;

– aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten;

– aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor-

und Kostenanschlägen;

– aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an 

wirtschaftlich verbundene Unternehmen sowie aus 

fehlerhafter und/oder unterlassener Kontrolltätigkeit;

– aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

– aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit

– Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -

wiederherstellung;

– Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektro-

nischer Daten;

– Rationalisierung und Automatisierung;

– Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reise-

veranstaltung;

– aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder 

behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 

Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger 

bewusster Pflichtverletzung;

– aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von 

Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von 

Scheck- und Kreditkarten;
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– aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 

ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-

stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder 

anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgre-

mien/Organe im Zusammenhang stehen.

4.1.2 Verletzung Datenschutzgesetze

Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 7.16 AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im 

Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die 

während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten 

sind, aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen 

durch Missbrauch personenbezogener Daten. Einge-

schlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AHB – ge-

setzliche Ansprüche von Versicherten untereinander.

4.1.3 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 

Versicherungsschein.

4.2 Vorsorgeversicherung

Abweichend von Ziffer 4.2 AHB gelten die vertraglich 

vereinbarten Versicherungssummen auch für die Vor-

sorgeversicherung.

4.3 Arbeitsmaschinen

Mitversichert sind nicht zulassungs- und nicht versiche-

rungspflichtige selbstfahrende Arbeitsmaschinen im 

nachstehend beschriebenen Umfang:

Versichert sind Fahrten auf dem Baugrundstück, auch 

auf abgeschlossenen Baustellen. Bei Fahrten auf be-

schränkt öffentlichen Grundstücken und öffentlichen 

Wegen und Plätzen besteht Versicherungsschutz, sofern 

dem nicht ein gesetzliches oder behördliches Verbot 

entgegensteht.

Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Zif-

fer 4.3.1 AHB.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 

gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das 

Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberech-

tigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist 

verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht 

von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. Der 

Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentli-

chen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen 

Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist 

verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht 

von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderli-

che Fahrerlaubnis hat. Verletzt der Versicherungsneh-

mer diese Obliegenheiten, so gilt Ziffer 26 AHB (Rechts-

folgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

4.4 Bei gewerblichen Bauherrenrisiken gilt zusätzlich 

Folgendes:

4.4.1 Be - und Entladeschäden

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 und Zif-

fer 7.10.2 AHB – die gesetzliche und die der Deutsche 

Bahn AG gegenüber vertraglich übernommene Haft-

pflicht aus der Beschädigung von Land- und Wasser-

fahrzeugen sowie Containern durch oder beim Be- und 

Entladen und aller sich daraus ergebender Vermögens-

schäden. Für Schäden an Containern besteht auch dann 

Versicherungsschutz, wenn diese beim Abheben von 

oder Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch 

Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und Entladens 

entstehen.

Für Schäden am fremden Ladegut besteht Versiche-

rungsschutz, sofern

– dieses nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt 

ist 

– es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungs-

nehmers bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder für 

seine Rechnung von Dritten gelieferte Sachen han-

delt oder

– der Transport der Ladung nicht vom Versicherungs-

nehmer bzw. in seinem Auftrag oder für seine Rech-

nung von Dritten übernommen wurde.

Ausgeschlossen bleiben Schäden an Containern, wenn 

diese selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen 

(Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) sind. 

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 

Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch 

Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versiche-

rungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.4.2 Leitungsschäden

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 und Zif-

fer 7.10.2 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versi-

cherungsnehmers wegen Schäden an Erdleitungen (Ka-

beln, unterirdischen Kanälen, Wasserleitungen, 

Gasrohren und anderen Leitungen) sowie an Frei-

und/oder Oberleitung en einschließlich der sich daraus 

ergebenden Vermögensschäden.

Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprü-

che) und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten 

oder gelieferten Sachen oder Arbeiten) bleiben beste-

hen. 

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 

Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch 

Umwelteinwirkungen  umfasst,  besteht  kein Versiche-

rungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.4.3 Senkungs- und Erdrutschungsschäden

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14.2 und 

Ziffer 7.10.2 AHB – Haftpflichtansprüche wegen Sen-

kungen eines Grundstücks oder Erdrutschungen. Aus-

geschlossen bleiben Sachschäden und alle sich daraus 

ergebenden Vermögensschäden am Baugrundstück 

selbst und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder 

Anlagen.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 

Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch 

Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versiche-

rungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.4.4 Unterfahren, Unterfangen

Eingeschlossen ist – teilweise abweichend von Ziffer 

7.14.2, Ziffer 7.7 und Ziffer 7.10.2 AHB – die gesetzliche 

Haftpflicht wegen Sachschäden an den zu unterfangen-

den und unterfahrenden Grundstücken, Gebäuden, Ge-

bäudeteilen und Anlagen und alle sich daraus ergeben-

den Vermögensschäden im Rahmen der für Tätigkeits-

schäden vereinbarten Versicherungssumme (siehe Ver-

sicherungsschein). Die Regelungen der Ziffer 1.2 und 

der Ziffer 7.8 AHB bleiben bestehen. 
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Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 

Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch 

Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versiche-

rungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.4.5 Tätigkeitsschäden

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB und 

Ziffer 7.10.2 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versi-

cherungsnehmers, wegen Schäden an fremden Sachen 

und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 

wenn diese Schäden

– durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 

Versicherungsnehmers an diesen Sachen entstan-

den sind;

– dadurch entstanden sind, dass der Versicherungs-

nehmer diese Sachen zur Durchführung seiner ge-

werblichen und beruflichen Tätigkeit benutzt hat;

– durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 

Versicherungsnehmers entstanden sind und sich die-

se Sachen im unmittelbaren Einwirkungsbereich der 

Tätigkeit befunden haben. 

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen 

– Beschädigung von Land- und Wasserfahrzeugen so-

wie Containern beim Be- und Entladen, wobei sich 

dieser Ausschluss auch auf die Ladung von solchen 

Fahrzeugen bezieht. Für Container gilt dieser Aus-

schluss auch dann, wenn die Schäden entstehen 

beim Abheben von oder Heben auf Land- oder Was-

serfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke 

des Be- oder Entladens.

– Leitungsschäden im Sinne von Ziffer 4.4.2.

– Beschädigung von solchen Sachen, die sich beim 

Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder –verarbei-

tung, Reparatur oder zu sonstigen Zwecken befin-

den, befunden haben oder die von ihm übernommen 

wurden.

– Sachschäden durch Unterfahren und Unterfangen im 

Sinne von Ziffer 4.4.4.

Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprü-

che) und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten

oder gelieferten Sachen oder Arbeiten) bleiben be-

stehen.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 

Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch 

Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versiche-

rungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.5 Bei privaten Bauherrenrisiken gilt zusätzlich Fol-

gendes:

4.5.1 Be- und Entladeschäden

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB –

die gesetzliche und die der Deutsche Bahn AG gegen-

über vertraglich übernommene Haftpflicht aus der Be-

schädigung von Land- und Wasserfahrzeugen sowie 

Containern durch oder beim Be- und Entladen und aller 

sich daraus ergebender Vermögensschäden. Für Schä-

den an Containern besteht auch dann Versicherungs-

schutz, wenn diese beim Abheben von oder Heben auf 

Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden 

zum Zwecke des Be- und Entladens entstehen.

Für Schäden am fremden Ladegut besteht Versiche-

rungsschutz, sofern

– dieses nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt

ist,

– es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungs-

nehmers bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder für 

seine Rechnung von Dritten gelieferte Sachen han-

delt oder

– der Transport der Ladung nicht vom Versicherungs-

nehmer bzw. in seinem Auftrag oder für seine Rech-

nung von Dritten übernommen wurde.

Ausgeschlossen bleiben Schäden an Containern, wenn 

diese selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen 

(Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) sind. 

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 

Versicherungsschein.

4.5.2 Leitungsschäden

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB –

die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

wegen Schäden an Erdleitungen (Kabeln, unterirdischen

Kanälen, Wasserleitungen, Gasrohren und anderen Lei-

tungen) sowie an elektrischen Frei- und/oder Oberlei-

tungen einschließlich der sich daraus ergebenden Ver-

mögensschäden.

Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprü-

che) und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten

oder gelieferten Sachen oder Arbeiten) bleiben beste-

hen.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe

Versicherungsschein.

4.5.3 Senkungs- und Erdrutschungsschäden

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14.2

AHB – Haftpflichtansprüche wegen Senkungen eines

Grundstücks oder Erdrutschungen.

Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich da-

raus ergebenden Vermögensschäden am Baugrund-

stück selbst und/oder den darauf befindlichen Gebäuden 

oder Anlagen.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 

Versicherungsschein.

4.5.4 Unterfahren, Unterfangen

Mitversichert sind Unterfahrungen und Unterfangungen 

und alle sich daraus ergebende Vermögensschäden.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 

Versicherungsschein.

4.5.5 Gewässerschäden

4.5.5.1 Der Umwelt-Ausschluss gemäß Ziffer 7.10.2 AHB ist für 

die Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung bei 

privaten Risiken nicht anzuwenden.

4.5.5.2 Eingeschlossen ist das Gewässerschaden-Restrisiko

(außer Anlagenrisiko) im Rahmen der privaten Haus-

und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung zu nachfol-

genden Bedingungen:

4.5.5.3 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermö-

gensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für 

mittelbare oder unmittelbare Folgen von Veränderungen 

der physikalischen, chemischen oder biologischen Be-

schaffenheit eines Gewässers einschließlich des
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Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der 

Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von 

gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung 

dieser gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz hierfür 

wird ausschließlich durch gesonderten Vertrag gewährt).

4.5.5.4 Kleingebinde

Mitversichert ist jedoch, sofern nicht Leistungen aus an-

deren Versicherungen erlangt werden können, die ge-

setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als In-

haber von Anlagen zur Lagerung von gewässer-

schädlichen Stoffen in Behältnissen bis zu 60 Liter Fas-

sungsvermögen, sofern diese zu dem Anwesen gehören 

und das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen 

Kleingebinde 1.000 Liter nicht übersteigt sowie aus der 

Verwendung dieser Stoffe.

Werden diese Mengen überschritten, so entfällt die Mit-

versicherung. Ziffer 3.1.2 AHB (Erhöhung und Erweite-

rung des versicherten Risikos) und Ziffer 3.1.3 und Zif-

fer 4 AHB (Vorsorgeversicherung) finden keine 

Anwendung.

4.5.5.5 Rettungskosten

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-

nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Min-

derung des Schadens für geboten halten durfte (Ret-

tungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten 

werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie 

zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versiche-

rungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für 

Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung 

der AHB. Auf Weisung des Versicherers aufgewendete 

Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind 

auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der 

Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschä-

den übersteigen.

Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des 

Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder 

Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des 

Versicherers.

4.5.5.6 Pflichtwidrigkeiten/Verstöße

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die 

Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-

cherten), die den Schaden durch bewusstes Abweichen 

von den dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, 

Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten 

behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeige-

führt haben.

4.5.5.7 Höhere Gewalt etc.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä-

den, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignis-

sen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren 

Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in 

einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen 

oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche 

gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich ele-

mentare Naturkräfte ausgewirkt haben.

4.5.6 Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur 

Sanierung von Umweltschäden gemäß Umwelt-

schadensgesetz (USchadG)

4.5.6.1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB öffent-

lich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung 

von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 

(USchadG), soweit während der Wirksamkeit des Versi-

cherungsvertrages

– die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, 

unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt ge-

langt sind oder

– die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfall-

artig und bestimmungswidrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-

chung besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden 

durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang 

von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, 

wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, 

Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse 

zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungs-

schutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbrin-

gens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissen-

schaft und Technik nicht hätte erkannt werden können 

(Entwicklungsrisiko). Umweltschaden ist eine

– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen 

Lebensräumen,

– Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwas-

ser, 

– Schädigung des Bodens.

Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6 

AHB, Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden 

an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder 

geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke 

vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.

4.5.6.2 Nicht versichert sind

4.5.5.2.1 Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die 

Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversicher-

ter) richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, 

dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an 

den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen An-

ordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz 

dienen, abweichen.

4.5.5.2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden

a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf 

genommene Einwirkungen auf die Umwelt entste-

hen.

b) die durch gewerbliche Abwässer von unterirdischen 

Abwasseranlagen ausgehen.

c) für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen 

Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaft-

pflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder 

hätte erlangen können.

4.5.6.3 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

4.5.6.4 Ausland

Versichert sind – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – im 

Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbe-

reich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) ein-

tretende Versicherungsfälle.

Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von 

Ziffer 7.9 AHB und Ziffer 4.5.5.1 dieser Besonderen Be-

dingungen und Risikobeschreibungen – auch für Pflich-

ten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsge-

setzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese 

Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-

Richtlinie nicht überschreiten.

5 Risikobegrenzungen

5.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht

5.1.1 aus Schäden durch außergewöhnliche Risiken, die nicht 

dem im Versicherungsschein beschriebenen Vertrags-

gegenstand entsprechen (für solche Risiken siehe Vor-

sorgeversicherung gemäß Ziffer 4 AHB in Verbindung 
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mit Ziffer 4.2 dieser Bedingungen).

5.1.2 aus dem Besitz und Gebrauch von Kraft- und Wasser-

fahrzeugen nach den folgenden Bestimmungen:

5.1.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 

der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 

von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 

Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder eines Kraftfahr-

zeuganhängers verursachen (siehe aber Ziffer 4.3).

5.1.2.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 

der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 

von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 

Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für 

die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges 

in Anspruch genommen werden.

5.1.2.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-

ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 

Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 

Versicherten.

5.1.2.4 Eine Tätigkeit der in Ziffer 5.1.2.1 und 5.1.2.2 genannten 

Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhä-

nger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne

dieser Bestimmungen, wenn keine dieser Personen Hal-

ter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahr-

zeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

5.1.3 aus dem Besitz und Gebrauch von Luft- und Raum-

fahrzeugen nach den folgenden Bestimmungen:

5.1.3.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 

der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 

von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 

Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursa-

chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft-

oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

5.1.3.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-

ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 

Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 

Versicherten.

5.1.3.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

– der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder

Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder 

Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die 

Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raum-

fahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raum-

fahrzeuge bestimmt waren;

– Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, 

Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft-

oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen;

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahr-

zeugen, den mit diesen beförderten Sachen, der In-

sassen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft-

oder Raumfahrzeuge.

5.1.4 wegen Ansprüchen gegen die Personen (Versiche-

rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den 

Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts-, oder sonst 

pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder explosiblen 

Stoffen verursachen;

5.1.5 aus Schäden an Kommissionsware;

5.1.6 aus der Herstellung, Verarbeitung und der gewerblichen 

Beförderung von Sprengstoffen oder aus ihrer Lagerung 

zu Großhandelszwecken; ferner aus der Veranstaltung 

oder dem Abbrennen von Feuerwerken;

5.1.7 wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), so-

weit es sich um die Beschädigung von Grundstücken, 

deren Bestandteilen und Zubehör handelt;

5.1.8 wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des

§ 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und

Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen;

5.1.9 wegen Schäden aus Anlass von Einreiss- und Ab-

brucharbeiten in einem Umkreis, dessen Radius der Hö-

he des einzureißenden Bauwerkes entspricht;

5.1.10 aus Schäden durch Sprengungen jeder Art, sofern nicht 

eine besondere Vereinbarung – siehe Versicherungs-

schein – hierüber mit dem Versicherer getroffen worden 

ist.

Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden 

ist, sind in jedem Falle ausgeschlossen Sachschäden, 

die an Immobilien in einem Umkreis von weniger als

150 m entstehen.

5.1.11 aus Schäden durch Stollen-, Tunnel- und Untergrund-

bahnbau (auch bei offener Bauweise);

5.1.12 wegen Schäden aus dem Verändern der Grundwasser-

verhältnisse.

6 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland gel-

tend gemacht werden

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, 

gilt:

6.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden –

abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die 

Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichts-

kosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung 

des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-

falles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekos-

ten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt 

auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versiche-

rers entstanden sind.

6.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-

weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Eu-

ropäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die 

Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als 

erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäi-

schen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewie-

sen ist.


